
Datenschutz in der Bauleitplanung 

 

Mit diesen Datenschutzhinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ih-

rer personenbezogenen Daten auf der Grundlage von datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen, im Besonderen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), zur 

Bearbeitung Ihrer Stellungnahme oder Ihres Anliegens im Rahmen eines Bau-

leitplanverfahrens. 

 

Sie erfahren, aus welchen Gründen wir Ihre personenbezogenen Daten im Rah-

men von Bauleitplanverfahren erheben, bei wem wir sie erheben und was mit 

Ihren Daten bei uns passiert. 

 

Darüber hinaus informieren wir Sie über Ihre Rechte in Fragen des Datenschut-

zes und benennen Ihnen Ansprechpartner/innen. 

 

1. Wer ist verantwortlich für den Datenschutz? 

 

Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer 

nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutz-

rechtlicher Bestimmungen ist die: 

Gemeinde Worpswede - Der Bürgermeister 

Bauernreihe 1 

27726 Worpswede 

Deutschland 

Tel.: 04792/312-0 

E-Mail: rathaus@gemeinde-worpswede.de 

Website: www.gemeinde-worpswede.de 

 

2. Wie erreichen Sie unseren Datenschutzbeauftragten? 

 

Für die Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten nutzen wir 

den Service eines externen IT-Dienstleisters: 

Behördlicher Datenschutzbeauftragter der Gemeinde Worpswede 

Gemeinde Worpswede 

Bauernreihe 1 

27726 Worpswede 

E-Mail: datenschutz@gemeinde-worpswede.de 

 



3. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) in einem 

Bauleitplanverfahren (Flächennutzungsplan oder Bebauungsplan) und auf 

welcher Rechtsgrundlage? 

 

Die Verarbeitung der Daten erfolgt im Rahmen der Planungshoheit der Ge-

meinde zum Zwecke der Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwick-

lung und insbesondere zur Durchführung von Bauleitplanverfahren (Aufstel-

lung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung). Ein Bauleitplan kann nach § 1 

Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) ein Flächennutzungsplan oder ein Bebauungs-

plan sein. 

 

Im Laufe des Verfahrens findet in einem ersten Schritt eine frühzeitige Beteili-

gungen von Bürgern, Behörden und Trägern öffentlicher Belange statt und in ei-

nem zweiten Schritt die öffentliche Auslegung der Bauleitpläne. In diesem Rah-

men haben Bürger die Möglichkeit, Stellungnahmen zur Bauleitplanung abzuge-

ben.  

 

Das Planerfordernis und die Auswirkungen der Planung sind zu ermitteln und 

die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht 

abzuwägen (§ 1 Abs. 3, 6 und 7 BauGB). Dazu erfolgt eine Erhebung personen-

bezogener Daten, soweit dies zur Ermittlung der abwägungsrelevanten Belange 

notwendig ist. Die Erhebung erfolgt unter anderem durch die Gemeindeverwal-

tung oder im Auftrag der Gemeindeverwaltung durch Dritte, durch eingehende 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden im Rahmen der gesetzlich 

geforderten Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungen (§§ 3 - 4c BauGB). 

 

Die Verarbeitung von Adressdaten ist erforderlich, um der Pflicht zur Mitteilung 

des Abwägungsergebnisses nachzukommen. Zudem kann ohne die Möglichkeit 

der Zuordnung der Stellungnahme die Einschätzung der privaten Belange er-

schwert sein. 

 

Die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe erforder-

lich, die im öffentlichen Interesse liegt. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 

Buchst. e DSGVO i. V. m. § 3 Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG) 

sowie dem anzuwendenden Fachgesetz (§ 1ff BauGB). 

 

Ein Profiling oder eine automatisierte Entscheidungsfindung (Art. 13 Abs. 2 lit.f 

DSGVO) findet im Rahmen der Bauleitplanverfahren nicht statt. 

 

4. Arten personenbezogener Daten 

 

Folgende Daten werden verarbeitet: 

 

- Vorname, Nachname, Adresse und sonstige Kontaktdaten 



- Daten, die städtebaulich und bodenrechtlich relevant sind 

- Daten, die im Rahmen von Stellungnahmen abgegeben wurden (sog. aufge-

drängte Daten) 

 

5. Empfänger 

 

An diese Stellen geben wir Ihre Daten weiter: 

 

- Gemeindliche Gremien zur Beratung und Entscheidung über die Abwägung 

- Höheren Verwaltungsbehörden zur Prüfung von Rechtsmängeln 

- Gerichten zur Überprüfung und Wirksamkeit der Bauleitpläne 

- Dritten, die in die Durchführung des Verfahrens im Auftrag der Gemeinde ein-

gebunden sind 

 

6. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

 

Die Gewährleistung eines Rechtsschutzes im Rahmen einer gerichtlichen Über-

prüfung erfordert die dauerhafte Speicherung personenbezogener Daten. Denn 

auch nach Ablauf der Fristen für die Erhebung einer Normenkontrollklage kann 

ein Bauleitplan Gegenstand einer gerichtlichen Inzidentprüfung sein. 

Sonstige Unterlagen werden so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung ge-

setzlicher Aufbewahrungsfristen bzw. für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 

 

7. Betroffenenrechte 

 

Gegen den Verantwortlichen bestehen das Recht auf Auskunft (Art. 15 

DSGVO), Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Löschung (Art. 17 DSGVO), Ein-

schränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) sowie auf Datenübertragbarkeit 

(Art. 20 DSGVO). Des Weiteren kann Widerspruch gegen die Datenverarbei-

tung eingelegt werden (Art. 21 DSGVO). Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen 

nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 S. 2 DSGVO). 

 

Die vorgenannten Rechte bestehen nur nach den jeweiligen gesetzlichen Vo-

raussetzungen und können auch durch spezielle Regelungen eingeschränkt oder 

ausgeschlossen sein. 

 

Im Rahmen der Verarbeitung personenbezogener Daten besteht ferner das Recht 

auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde nach Art. 77 Abs. 1 DSGVO. Auf-

sichtsbehörde ist die Landesbeauftragte für den Datenschutz in Niedersachsen, 

Prinzenstraße 5, 30159 Hannover, Tel.: 0511-120 4500, Fax: 0511-120 4599. E-

Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de.  
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